
 

 

 

 

 

 

                              
                            
 
                           Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten                              

Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
Herrn Reinhardt Drogla 
Erich-Kästner-Platz 1 
 
0346 Cottbus 

                                                                                                                               24.01.2022 
 
 

    

      Testpflicht für alle Teilnehmer der Stadtverordnetenversammlung Cottbus                              

                          

                            Sehr geehrter Herr Drogla, 

angesichts der hohen und steigenden Infektionszahlen der mit Covid-19 Infizierten in           

Cottbus wäre es angebracht, die Teilnahme an der Stadtverordnetenversammlung FÜR 

ALLE TEILNEHMER von der Vorlage eines aktuellen negativen                        Covid-

19-Schnelltests abhängig zu machen. Gleichzeitig sichern wir mit der weiter möglichen 

Präsenzsitzung für alle Teilnehmer unsere Beschlussfähigkeit. 

Somit gehen wir als Stadtverordnete mit gutem Beispiel voran und verhindern mit    

großer Wahrscheinlichkeit die Weiterverbreitung des Virus. Wir bitten Sie, die folgende 

Beschlussempfehlung der Stadtverordnetenversammlung als Tischantrag in der Stadt-

verordnetenversammlung Januar vorzulegen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Die Teilnahme an den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung ist zukünftig nur 

für getestete Mitglieder, Besucher und Gäste möglich. Der Impf-, Booster- oder Gene-

senenzustand ist dabei nicht relevant. Über die Aufhebung dieser Sicherheitsbeschrän-

kung entscheidet der Hauptausschuss. 

 

         

         Dietmar Micklich 

         Fraktionsvorsitzender 

 


